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Steuerrecht

BMF: Verständigungsvereinbarung mit Großbritannien zur
Besteuerung von Abfindungen

Abfindungen gehören grundsätzlich zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit. Nach
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) soll eine Abfindung der finanziellen
Überbrückung des (potenziell arbeitsfreien) Zeitraums nach der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses dienen. Demnach steht das Besteuerungsrecht ausschließlich dem
abkommensrechtlichen Ansässigkeitsstaat im Zeitpunkt der Auszahlung zu. 

Nach den jeweiligen nationalen Regelungen einiger Vertragsstaaten werden Abfindungen
der Tätigkeit zugeordnet, die im Rahmen des früheren Arbeitsverhältnisses ausgeübt
wurde, d.h. das Besteuerungsrecht für die Abfindungszahlung wird aus Sicht dieser
Vertragsstaaten dem Staat zugeordnet, in dem die frühere Tätigkeit ausgeübt wurde. 

Um diese gegensätzliche Betrachtungsweise und damit ggfs. das Generieren von
sogenannten „weißen Einkünften“ zu vermeiden, werden in jüngster Vergangenheit
regelmäßig Verständigungsvereinbarungen zwischen den betroffenen Vertragsstaaten
geschlossen. 

In unserem Artikel vom 31.03.2011 hatten wir Sie bereits über die Problematik der
abkommensrechtlichen Zuordnung der Besteuerungsrechte für Abfindungen im Fall von
Verständigungsvereinbarungen mit Belgien, der Niederlande, Österreich und der Schweiz
ausführlich informiert. 

Eine solche Verständigungsvereinbarung wurde kürzlich auch mit dem Vereinigten
Königreich Großbritannien am 08.11.2011 getroffen. Danach ist die Zuordnung des
Besteuerungsrechts von Abfindungen an Arbeitnehmer abhängig vom wirtschaftlichen
Hintergrund der jeweiligen Zahlung. 

Ist einer Abfindung Versorgungscharakter beizumessen, kann sie nur im
abkommensrechtlichen Wohnsitzstaat des Empfängers besteuert werden. 

Stellt die Abfindung eine im Rahmen eines Arbeitsvertrages geleistete Nachzahlung von
Löhnen, Gehältern oder anderen Vergütungen dar oder wird die Abfindung ganz allgemein
für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses gewährt, so steht das Besteuerungsrecht für die
Abfindung dem Staat zu, in dem die (frühere) Tätigkeit ausgeübt wurde. Zu beachten ist in
diesem Zusammenhang, dass wenn der Arbeitnehmer vor Auflösung des
Arbeitsverhältnisses zum Beispiel teilweise in Deutschland und teilweise in Großbritannien
tätig war, das Besteuerungsrecht für die Abfindung anteilig beiden Staaten zugewiesen
wird. Maßgebend ist dabei das Verhältnis der Beschäftigungsdauer in den beiden Ländern
zur gesamten Beschäftigungsdauer. 

Die Verständigungsvereinbarung tritt nach ihrer Unterzeichnung in Kraft und ist in allen
offenen Fällen anzuwenden.

Fundstelle
BMF, Schreiben vom 02.12.2011

Ihr Ansprechpartner
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http://www.deloitte-tax-news.de/arbeitnehmerentsendung-personal/steuerrecht/konsultationsvereinbarungen-abkommensrechtliche-zuordnung-von-besteuerungsrechten-fuer-abfindungen-nach-den-dba-belgien-niederlande-oesterreich-und-schweiz.html%20
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Grossbritannien/008.pdf?__blob=publicationFile&v=5
mailto:pmosbach@deloitte.de?subject=Deloitte%20Tax-News%253A%20BMF%253A%20Verstaendigungsvereinbarung%20mit%20Grossbritannien%20zur%20Besteuerung%20von%20Abfindungen%20


www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.


	BMF: Verständigungsvereinbarung mit Großbritannien zur Besteuerung von Abfindungen
	Fundstelle
	Ihr Ansprechpartner


